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Unverzichtbar im Medizinrecht
Mit vielen Neuerungen in der aktuellen Aufl age

NEU

Das gesamte Medizinrecht kommentiert 
in einem Band.
Der Arbeitsalltag von Rechtsanwälten, 
Justiziaren und Richtern erfordert klare und 
praxisgerechte Informationen zu einer 
Vielzahl von Rechtsfragen und Gesetzen. 
Das alles bietet Ihnen der aktuelle Fachan-
waltskommentar Medizinrecht – nicht nur 
für Fachanwälte.

Neu in der 2. Aufl age: 
•   Das zum 1. Januar 2011 in Kraft getretene 

GKV-Finanzierungsgesetz
•   Das Dienstvertragsrecht neu konzipiert
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•   Kommentierung von Vorschriften der 
Insolvenzordnung. Durch wirtschaftlich 
erzwungene Fusionen und immer härter 
werdenden Wettbewerb verändern sich
die Kostenträger- und Leistungserbringer-
strukturen laufend. Insolvenzen sind die 
Folge.

•   Unterstützung zum Thema Patientenverfü-
gungen. Mündige Patientinnen und Patien-
ten regeln ihre Belange vorausschauend. 
Sie verfassen Patientenverfügungen.

•   Das zivilprozessuale Verfahrensrecht spielt 
gerade im Medizinrecht eine besondere 
Rolle.
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